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1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1.1 Der Verein ist eine Gütegemeinschaft im Sinne der Grundsätze für Gütezeichen 

in der jeweils gültigen Fassung und führt den Namen "Gütegemeinschaft Heiz-

körper aus Stahl e.V.". Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Köln VR 

12034 eingetragen. 

1.2 Sitz und Gerichtsstand sowie Erfüllungsort für Ansprüche aus dieser Satzung ist 

Köln. 

1.3 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

2 Zweck und Aufgabe 

2.1 Der Verein hat den Zweck 

2.1.1 die Güte von Heizkörpern aus Stahl zu sichern. 

2.1.2 Erzeugnisse, die den Güte- und Prüfbestimmungen entsprechen, mit dem Güte-

zeichen für Heizkörper aus Stahl zu kennzeichnen. 

2.2 Zu diesem Zweck hat der Verein die Aufgabe, 
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2.2.1 eine Vereinssatzung, Gütezeichensatzung, Güte- und Prüfbestimmungen nebst 

Durchführungsbestimmungen (nachfolgend kurz Satzungswerk genannt) zu 

schaffen, 

2.2.2 zu überwachen, dass Gütezeichenbenutzer das Satzungswerk einhalten; 

2.2.3 Gütezeichenbenutzer zu verpflichten, nur solche Erzeugnisse zu kennzeichnen, 

die den Güte- und Prüfbestimmungen entsprechen. 

2.3 Der Verein unterhält keinen eigenwirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Er hat 

keine markt- oder preisregulierenden Aufgaben. Er gibt seine Mittel nur für den 

festgelegten Zweck aus.  

 

3 Mitgliedschaft 

3.1 Die Mitgliedschaft darf nicht von der Mitgliedschaft in einer anderen Vereinigung 

oder Organisation abhängig gemacht werden. Die Mitgliedschaft des Vereins 

kann erwerben: 

3.1.1 Jeder Betrieb, der Heizkörper aus Stahl herstellt oder dies anstrebt, 

3.1.2 sowie fördernde Gesellschaften und Personen. 

3.2 Der Antrag ist schriftlich an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten. Antrag-

steller müssen sich verpflichten, die Satzung anzuerkennen und ihre Vorschrif-

ten zu befolgen. 
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3.3 Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Wird der Antrag abgelehnt, kann der 

Antragsteller binnen 4 Wochen, nachdem der Bescheid zugestellt ist, Berufung 

bei der Mitgliederversammlung einlegen. Wird die Berufung verworfen, kann der 

Antragsteller binnen 4 Wochen, nachdem der Bescheid zugestellt ist, das 

Schiedsgericht nach Abschnitt 11 dieser Satzung anrufen.  

 

4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

4.1 Den Mitgliedern steht der Verein in allen Angelegenheiten der Gütesicherung zur 

Verfügung. Mitglieder nach Abschnitt 3.1.1 sind berechtigt, das Gütezeichen für 

Heizkörper aus Stahl zu erwerben. 

4.2 Rechte, die sich aus der Mitgliedschaft herleiten, kann ein Mitglied nur an be-

triebliche Rechtsnachfolger übertragen. Die Übertragung muss vom Vorstand ge-

nehmigt sein. Der Vorstand schreibt auch die Form der Übertragung vor. 

4.3 Mitglieder sind verpflichtet, 

4.3.1 den Vereinszweck zu fördern und 

4.3.2 binnen 6 Monaten, nachdem sie die Mitgliedschaft gemäß Abschnitt 3.1.1 er-

worben haben, die Verleihung des Gütezeichens zu beantragen. 
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5 Ende der Mitgliedschaft 

5.1 Die Mitgliedschaft endet durch: 

5.1.1 Einstellung der Produktion von gütegesicherten Heizkörpern aus Stahl, soweit es 

sich nicht um fördernde Mitglieder handelt; 

5.1.2 Austritt; 

5.1.3 Ausschluss; 

5.1.4 Liquidation; 

5.1.5 Insolvenzeröffnung oder dessen Ablehnung mangels Masse. 

5.2 Der Austritt kann nur mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende des Ge-

schäftsjahres erklärt werden. Die Erklärung ist mit eingeschriebenem Brief an die 

Geschäftsstelle zu richten. 

5.3 Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn 

5.3.1 die Voraussetzungen des Abschnitts 3.1.1 nicht mehr gegeben sind; 

5.3.2 ein Mitglied nach Abschnitt 3.1.1 nicht innerhalb von 6 Monaten, nachdem es die 

Mitgliedschaft erworben hat, das Gütezeichen beantragt; 
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5.3.3 der Antrag, das Gütezeichen verliehen zu erhalten, endgültig abgelehnt ist; 

5.3.4 das verliehene Gütezeichen nicht angewandt wird; 

5.3.5 das Mitglied schwerwiegend gegen das Satzungswerk verstoßen hat; 

5.3.6 das Mitglied trotz Mahnung und Fristsetzung den fälligen Zahlungen für die Mitglied-

schaft und zur Führung des Gütezeichens nicht fristgerecht nachkommt. 

5.4 Der Vorstand gibt einem Mitglied mit einer Frist von 4 Wochen Gelegenheit, sich zu 

dem beabsichtigten Ausschluss zu äußern. 

5.5 Das ausgeschlossene Mitglied kann binnen 4 Wochen, nachdem der Beschluss zu-

gestellt ist, bei der Mitgliederversammlung Beschwerde einlegen. Wird die Be-

schwerde verworfen, kann der Beschwerdeführer binnen 4 Wochen, nachdem der 

Bescheid zugestellt ist, das Schiedsgericht gemäß Abschnitt 11 dieser Satzung an-

rufen. 

5.6 Die Einlegung eines Rechtsmittels hat keine aufschiebende Wirkung. 

5.7 Ansprüche des Vereins gegen ein Mitglied werden vom Ausscheiden nicht be-

rührt. Das ausgeschiedene Mitglied hat keinen Anspruch auf das Vermögen des 

Vereins.  
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6 Organe des Vereins 

6.1 Die Organe des Vereins sind: 

6.1.1 die Mitgliederversammlung; 

6.1.2 der Vorstand; 

6.1.3 der Güteausschuss; 

6.1.4 die Geschäftsführung. 

6.2 Wer einem Organ angehört, hat unparteiisch zu sein und Geschäfts- und Be-

triebsvorgänge der Mitglieder, von denen er erfahren hat, vertraulich zu behan-

deln.  

 

7 Mitgliederversammlung 

7.1 Die Mitgliederversammlung wird jährlich mindestens einmal vom Vorsitzenden ein-

berufen. Sie ist auch dann einzuberufen, wenn der Vorsitzende oder der Vorstand 

oder ein Drittel der Mitglieder dies verlangen. Die Einberufung erfolgt schriftlich per 

Brief oder Mail mit einer Frist von 14 Tagen und Mitteilung der Tagesordnung. 

7.1.1 Die Mitgliederversammlung erfolgt entweder real oder virtuell.  
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 Virtuell erfolgt die Mitgliederversammlung als Online-Videokonferenz, als Online-

Telefonkonferenz oder als analoge Telefonkonferenz und findet in einem nur für 

Mitglieder mit ihren Legitimationsdaten und einem Zugangscode zugänglichen 

Chatraum statt. 

7.1.2 Beim virtuellen Verfahren wird die Einladung für die aktuelle Versammlung an die 

letzte dem Vorstand bekannt gegebene E-Mail-Adresse des Mitglieds gesandt. Mit-

glieder, die keine E-Mail-Adresse haben, erhalten den Zugangscode per Post an die 

letzte dem Vorstand bekannt gegebene Adresse. Hierbei ist ausreichend die ord-

nungsgemäße Absendung des Briefes zwei Tage vor der Mitgliederversammlung. 

Sämtliche Mitglieder sind verpflichtet, ihre Legitimationsdaten und den Zugangs-

code keinem Dritten zugänglich zu machen und unter strengstem Verschluss zu 

halten. Ausgenommen ist die Weitergabe an den schriftlich Bevollmächtigten im 

Sinne von Abschnitt 7.3. 

7.1.3 Die Stimmabgabe bei Abstimmungen oder Wahlen ist während virtuellen Mitglieder-

versammlungen auch als Online-Abstimmung bzw. Online-Wahl zulässig.  

 Eine Auflösung des Vereins nach Abschnitt 12.1 ist in einer virtuellen Mitgliederver-

sammlung ausgeschlossen.  

7.2 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 

7.3 Jedes Mitglied gemäß Abschnitt 3.1.1 hat in der Mitgliederversammlung Sitz und 

Stimme. Es kann sich durch einen schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen. 

Der Bevollmächtigte darf höchstens 3 Stimmen auf sich vereinen. Mitglieder 
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gemäß Abschnitt 3.1.2 nehmen mit beratender Stimme an der Mitgliederversamm-

lung teil. 

7.4 Beschlüsse bedürfen der Mehrheit jeweils der Anwesenden und Vertretenen. Sat-

zungsänderungen und Vereinsauflösung bedürfen der Zweidrittel-Mehrheit jeweils 

der Anwesenden und Vertretenen. 

7.5 Die Mitgliederversammlung 

7.5.1 nimmt Berichte des Vorstands entgegen und kann über diese verhandeln; 

7.5.2 wählt aus dem Kreis der Mitglieder gemäß Abschnitt 3.1.1 den Vorsitzenden des 

Vorstands und seinen Stellvertreter, die übrigen Vorstandsmitglieder, den Obmann 

des Güteausschusses sowie die übrigen Güteausschussmitglieder. Der ebenfalls zu 

wählende Obmann des Güteausschusses muss nicht einem Mitgliedsbetrieb ange-

hören. 

7.5.3 berät und genehmigt den Haushaltsplan und die Jahresabrechnung; 

7.5.4 setzt die Höhe von Beiträgen bzw. Umlagen fest. Umlagen sind nur möglich zum 

Erreichen oder zur Förderung des satzungsgemäßen Zwecks des Vereins und dür-

fen das Zweifache eines Jahresbeitrages nicht übersteigen. 

7.5.5 beschließt Anträge nach Maßgabe dieser Satzung; 

7.5.6 trifft grundsätzliche Entscheidungen über Güte- und Prüfbestimmungen; 
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7.5.7 beschließt Satzungsänderungen; 

7.6 Falls erforderlich, können Mitglieder auch außerhalb der Mitgliederversammlung auf 

schriftlichem Wege abstimmen, wenn der Vorstand dies beschließt. Er muss für die 

Abstimmung eine Frist setzen. 

7.7 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder in seinem Auftrag von 

seinem Stellvertreter geleitet. Über den Hergang der Mitgliederversammlung ist 

eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden der Versammlung und dem 

Schriftführer zu unterzeichnen ist.  

8 Vorstand 

 

8.1 Der Vorstand besteht mindestens aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und 

dem Obmann des Güteausschusses. 

8.2 Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre und währt bis zur Neu-

wahl des Vorstands. Wiederwahl ist zulässig. 

8.3 Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vor-

sitzende. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. Sie vertreten den Verein in allen Be-

langen.  

8.4 Der Vorstand bestellt den Geschäftsführer.  
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8.5 Der Vorstand verleiht das Gütezeichen, wenn die Voraussetzungen hierfür ge-

mäß des Satzungswerkes gegeben sind und ergreift entsprechende Maßnah-

men bzw. entzieht die Zeichenbenutzungsgenehmigung, wenn die Vorausset-

zungen für die Zeichenbenutzung nicht mehr erfüllt sind. Darüber hinaus über-

wacht der Vorstand, dass die Zeichenbenutzer das Satzungswerk einhalten.  

 

9 Güteausschuss 

9.1 Der Güteausschuss besteht aus seinem Obmann und mindestens zwei weiteren Mit-

gliedern für eine Amtsdauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zulässig. Außerdem ge-

hören dem Güteausschuss der Vorsitzende des Vorstands der Gütegemeinschaft 

bzw. sein Stellvertreter an. Die Mitglieder des Güteausschusses sind hinsichtlich ih-

rer Aufgaben an Weisungen nicht gebunden. 

 Die Mitglieder des Güteausschusses sind gegenüber Dritten zu Stillschweigen ver-

pflichtet. 

9.2 Scheidet ein Ausschussmitglied während der Amtsperiode aus, bestellt der Vor-

stand ein Ersatz-Ausschussmitglied. 

9.3 Der Güteausschuss 

9.3.1 erarbeitet Güte- und Prüfbestimmungen; die von der Mitgliederversammlung zu be-

schließen sind. 

9.3.2 unterstützt den Vorstand. 
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9.3.3 prüft die Voraussetzungen zur Verleihung, Führung und zum Entzug des Gütezei-

chens. Der Güteausschuss kann die Aufgaben der Prüfung der Zeichenbenutzer 

auf eine neutrale Zertifizierungsstelle delegieren. Diese Zertifizierungsstelle muss 

nach der EN 45011 akkreditiert sein.  

9.4 Der Güteausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Anwesen-

den. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Obmanns. Über die Be-

schlüsse sind Niederschriften zu fertigen.  

 

10 Geschäftsführung 

10.1 Der Geschäftsführer hat die Geschäfte des Vereins und seiner Organe nach den 

Abschnitten 6.1.1 bis 6.1.3 entsprechend dieser Satzung unparteiisch zu führen. Er 

nimmt an den Sitzungen der Organe nach den Abschnitten 6.1.1 bis 6.1.3 beratend 

teil.  

 

11 Schiedsgericht 

11.1 Streitigkeiten, die sich aus dieser Satzung nebst Anlage oder aus der Tätigkeit des 

Vereins ergeben, können durch ein Schiedsgericht entschieden werden, wenn die 

streitenden Parteien dies vereinbaren. 

11.2 Für die Zusammensetzung und das Verfahren des Schiedsgerichts gelten die Vor-

schriften der ZPO, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. 
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11.3 Beide Parteien benennen je einen Beisitzer. Die Beisitzer wählen einen Vorsitzer, 

der die Befähigung zum Richteramt besitzen muss. Sie müssen sich binnen 14 

Tagen, nachdem der betreibenden Partei mitgeteilt worden ist, dass auch der 2. 

Beisitzer benannt ist, über den Vorsitzer einigen. Einigen sie sich nicht, kann die 

betreibende Partei verlangen, dass die Geschäftsführung des Vereins die IHK 

Köln bittet, den Vorsitzer zu benennen. Das gleiche gilt, wenn eine Partei nicht 

binnen 14 Tagen, nachdem sie dazu aufgefordert worden ist, einen Beisitzer be-

nannt hat. 

11.4 Das Schiedsgericht entscheidet über den Streitfall und die Kosten des Verfahrens 

endgültig. 

11.5 Diese Bestimmungen schließen den ordentlichen Rechtsweg nicht aus.  

 

12 Schlussbestimmungen 

12.1 Die Auflösung des Vereins kann von der Mitgliederversammlung mit Zweidrittel-

Mehrheit beschlossen werden, wenn der Antrag auf der Tagesordnung stand. 

12.2 Nach Vereinsauflösungsbeschluss wird die Liquidation vom Vorstand durchgeführt, 

sofern die Mitgliederversammlung nicht andere Liquidatoren bestellt. Die Mitglieder-

versammlung beschließt darüber, wie das Vermögen verwendet wird, das dem Ver-

ein verbleibt, nachdem alle Verbindlichkeiten getilgt sind. 
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12.3 Änderung dieser Satzung, auch redaktioneller Art, bedürfen der vorherigen schriftli-

chen Zustimmung des RAL. Sie treten in einer angemessenen Frist, nachdem sie 

vom Vorstand der Gütegemeinschaft bekannt gemacht worden sind, in Kraft. 

Köln, 12. Oktober 2022 


